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3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 der Gemeinde Felm: 
Sachverständige Stellungnahme zu den Festsetzungen  
 
 
Sehr geehrte Frau Kiene,  
 
die Gemeinde Felm hat im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 14 für das Gebiet nördlich der 
Dorfstraße (K 49) und westlich des Stauner Wegs ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEE) 
und nördlich angrenzend ein Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Im eingeschränkten 
Gewerbegebiet sind nur das Wohnen nicht wesentlich störende Betriebe und betriebsbezogene 
Wohnungen zugelassen. Das Gewerbegebiet ist in drei Teilgebiete mit insgesamt zehn 
Gewerbeflächen unterteilt. Anlässlich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 wurde das 
nordwestliche Teilgebiet mit den Gewerbeflächen 8 bis 10 als Allgemeines Wohngebiet (WA) 
festgesetzt.  
 
Die Gemeinde möchte nunmehr im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 die 
Teilgebiete mit den Gewerbeflächen 1 und 5 bis 7 sowie Teilbereiche der Gewerbeflächen 2 bis 
4 als Allgemeines Wohngebiet (WA) festsetzten. Die verbleibenden Gewerbeflächen sollen 
entweder als eingeschränktes Gewerbegebiet (GEE) verbleiben oder zukünftig als Mischgebiet 
(MI) festgesetzt werden. Für die Bauleitplanung soll eine schalltechnische Stellungnahme 
erarbeitet werden. 
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Aus sachverständiger Sicht nehmen wir dazu wie folgt Stellung: 

• Für die Erweiterung des Allgemeinen Wohngebietes (WA) ist die bereits festgesetzte 
Einschränkung der Nutzung des Gewerbegebietes durch das Wohnen nicht wesentlich 
störende Betriebe ausreichend. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die am 
östlichen Rand des Plangebietes bereits ansässige Tischlerei Jan Heide in ihrem 
jetzigen Betrieb nicht weitergehend eingeschränkt wird. 

• Die bereits festgesetzte Einschränkung der Nutzung des Gewerbegebietes durch das 
Wohnen nicht wesentlich störende Betriebe ist bereits eine für Mischgebiete typische 
Nutzung vorgegeben. Daher führt eine Änderung des eingeschränkten Gewerbegebietes 
zum Mischgebiet zu keinen Einschränkungen der Nutzbarkeit des Gebietes im Sinne der 
Baunutzungsverordnung. Die Festsetzungen im Text - Teil B – müssen jedoch hierfür 
angepasst werden. 

 
Wir hoffen, Ihnen mit den obigen Ausführungen gedient zu haben, stehen für Rückfragen gern 
zur Verfügung und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen 
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(i. A. Dipl.-Geophys. Bernd Dörries) 
 
 
Anlagen 
1 Planskizze der B2K Bock-Kühle-Koerner Architekten und Stadtplaner in Kiel zur 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 
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